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Taikyoku e. V. 
c/o Dr. Janina Burschka | Walkürenstraße 1 | 95444 Bayreuth 

Satzung 
in der Fassung vom 26.02.2019 

 
§ 1 Name und Sitz, Geschäftsjahr und Zugehörigkeit des Vereins 
(1) 1Der Verein führt den Namen „Taikyoku“. 2Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und 
danach den Zusatz „e. V.“ führen. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bayreuth. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(4) 1Der Verein gehört dem Bayerischen Landessportverband e. V., dem Bayerischen Karate Bund e. 
V. und dem Deutschen Karate Verband e. V. an. 2Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum 
Verein wird auch die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zu diesen Verbänden vermittelt. 
 
§ 2 Zweck, Aufgaben und Gemeinnützigkeit des Vereins 
(1) 1Zweck des Vereins ist auf individueller Ebene die Förderung von Gesundheit und Lebensqualität, 
auf sozialer Ebene die Förderung des Gemeinsinns und des guten Zusammenlebens der Menschen 
in der Stadt Bayreuth. 2Der Satzungszweck wird insbesondere mittels Unterricht in und Bildung 
durch Kampfkunst – insbesondere Karatedo und Taijiquan – verwirklicht. 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) 1Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 2Die Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 3Keine Person darf durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begüns-
tigt werden. 
(5) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsver-
mögen. 
(6) Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayerischen 
Landessportverband e. V., den zuständigen Sportfachverbänden sowie dem Finanzamt für Körper-
schaften an. 
 
§ 3 Vereinstätigkeit 
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in Abhaltung von Kampf-
kunstübungen – insbesondere Karatedo und Taijiquan –,  Durchführung von Versammlungen, Vor-
trägen, Kursen und sportlichen Veranstaltungen,  Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebil-
deten Übungsleitern.  
(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich 
auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer angemessenen Aufwandsent-
schädigung ausgeübt werden. 
(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz 2 trifft die Mitgliederver-
sammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
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(4) 1Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. 2Maßgebend ist die Haushaltslage des 
Vereins. 
(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der Vor-
stand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte 
anzustellen. 
(6) 1Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzan-
spruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein ent-
standen sind. 2Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw. 
(7) 1Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
seiner Entstehung geltend gemacht werden. 2Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwen-
dungen mit Belegen und Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
(8) Von der Mitgliederversammlung kann beschlossen werden, die Aufwandsentschädigung nach 
Absatz 2 und den Aufwendungsersatz nach Absatz 6 auf steuerrechtliche Pauschalbeträge und Pau-
schalsätze zu begrenzen. 
(9) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der Mitgliederversammlung 
erlassen und geändert wird. 
 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
(2) 1Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 2Der Vorstand ent-
scheidet über den Aufnahmeantrag.  
(3) 1Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. 2Über den 
Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. 
(4) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 
(5) 1Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahlrecht. 2Abweichend 
besteht für Wahlen zur Vereinsjugendleitung passives Wahlrecht mit Vollendung des 16. Lebensjah-
res. 3Die Bestellung eines Minderjährigen wird erst mit der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter 
wirksam. 
(6) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. 
(7) Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung des Mitgliedsbeitrags wirksam. 
(8) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung verdienstvolle Förderer in den 
Verein als Ehrenmitglieder auf Lebenszeit aufnehmen. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) 1Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 2Mit der Beendigung 
der Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte Vereinsämter. 
(2) 1Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. 2Der Austritt kann nur mit einer 
Frist von einem Monat zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden. 
(3) Ein Mitglied kann auf Antrag eines anderen Mitglieds durch Beschluss der Mitgliederversamm-
lung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 
a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Weise geschädigt 
oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat oder 
b) in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt oder  
c) sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vereinslebens, oder 
d) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schrift-
licher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat. 
(4) 1Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Aus-
schlusses Stellung zu nehmen. 2Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 
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(5) Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
(6) 1Der Beschluss des Ausschlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand mittels eingeschriebe-
nen Briefes oder per Boten bekannt zu geben. 2Der Betroffene kann den Beschluss binnen eines 
Monats gerichtlich anfechten. 3Verstreicht die Anfechtungsfrist fruchtlos, so wird der Beschluss 
wirksam. 
(7) Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vorstand seine Entscheidung für sofort 
vollziehbar erklären. 
(8) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsausschuss bei Vorliegen einer der in 
Abs. 3 für den Vereinsausschluss genannten Voraussetzungen mit folgenden Ordnungsmaßnahmen 
belegt werden: 
a) Verweis 
b) Ordnungsgeld in angemessener Höhe. Die Obergrenze liegt bei € 1000.-- 
c) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an sportlichen und sonstigen Veranstaltun-
gen des Vereins oder der Verbände, welchen der Verein angehört 
d) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein Jahr für alle vom Verein betriebenen Sport-
anlagen und Gebäude. 
(9) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Briefes oder per 
Boten zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tritt jedoch bereits mit der Beschlussfas-
sung ein. 
(10) 1Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhält-
nis. 2Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausste-
hende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt. 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) 1Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Verwirklichung des Vereinszwecks aktiv mitzuwirken und 
an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. 2Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahl-
recht in der Mitgliederversammlung. 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig 
seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, die Veranstaltungen des 
Vereins durch seine Mitarbeit zu unterstützen. 
 
§ 8 Mitgliedsbeiträge 
(1) 1Bei der Aufnahme in den Verein ist keine Aufnahmegebühr zu zahlen. 2Jedes Mitglied hat einen 
jährlich im Voraus fällig werdenden Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
(2) 1Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 2Dabei ist die 
Offenheit des Vereins für die Allgemeinheit angemessen zu berücksichtigen. 
(3) 1Einem Mitglied, das unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der Betrag ge-
stundet oder für die Zeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. 2Über ein Stundungs- 
oder Erlassgesuch entscheidet der Vorstand. 
(4) Ehrenmitglieder sind nicht verpflichtet, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
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§ 9 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 10 Vorstand 
(1) 1Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem Schatzmeister. 2So-
fern ein Vergnügungswart und/oder ein Jugendleiter von der Mitgliederversammlung gewählt sind, 
gehören diese dem Vorstand an. 
(2) 1Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung 
seiner Geschäfte. 2Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der Aufstellung 
der Tagesordnung, 
b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts, 
d) die Aufnahme neuer Mitglieder. 
(3) 1Der Vorsitzende vertritt den Verein allein. 2Im Übrigen vertreten den Verein zwei Vorstandsmit-
glieder gemeinsam. 
(4) 1Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren einzeln gewählt. 2Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. 3Die Wiederwahl oder die vor-
zeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung sind zulässig. 4Ein Mitglied 
bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. 5Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mit-
glied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand 
zu wählen. 
(5) 1Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. 2Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. 3Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll 
eingehalten werden. 4Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend 
sind. 5Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 6Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines 
Stellvertreters. 
(6) 1Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. 2Das Protokoll ist vom Protokollführer 
sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem anderen 
Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben. 
 
§ 11 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 
a) Änderungen der Satzung, 
b) die Auflösung des Vereins, 
c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
f) Wahl der Kassenprüfer, des Vergnügungswarts und des Jugendleiters, 
g) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
h) Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach §4 Absatz 2, 
i) Entscheidung, die Aufwandsentschädigung nach §4 Absatz 2 und den Aufwendungsersatz nach §4 
Absatz 6 auf steuerrechtliche Pauschalbeträge und Pauschalsätze zu begrenzen, 
j) Erlass und Änderung der Finanzordnung des Vereins. 
(2) 1Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche Mit-
gliederversammlung einzuberufen. 2Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
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von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung, in der die zur Abstimmung gestellten An-
träge ihrem wesentlichen Inhalt nach zu bezeichnen sind. 3Das Einladungsschreiben gilt als zuge-
gangen, wenn es an die letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 4Als 
schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post per E-Mail. 
(3) 1Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 2Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Wo-
che vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung be-
antragen. 3Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 4Über Anträge zur Tagesordnung, die vom 
Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt wer-
den, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mit-
glieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins oder 
Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben. 
(4) 1Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das In-
teresse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beantragt. 2Soweit die Umstände dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von 
zwei Wochen einzuhalten und die Tagesordnung mit der Einladung bekannt zu geben. 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stell-
vertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 
Versammlungsleiter geleitet. 
(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. 
(7) 1Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder. 2Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwe-
senden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. 3Stimmenthal-
tungen gelten als ungültige Stimmen. 4Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der 
Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun 
Zehnteln der anwesenden Mitglieder. 
(8) 1Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 
fertigen. 2Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. 
 
§ 12 Kassenprüfung 
(1) 1Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählten zwei Prüfer über-
prüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines einschließlich der Kassen von Untergliederun-
gen. 2Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu 
stellen. 3Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten. 
(2) Sonderprüfungen sind möglich. 
(3) Art und Umfang der Kassenprüfung sowie die Veranlassung von Sonderprüfungen sind in der 
Finanzordnung geregelt. 
 
§ 13 Haftung 
(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung € 500,00 im Jahr nicht über-
steigt, haften für Schäden gegenüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig verursachte 
Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen 
oder durch die Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schä-
den nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 
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§ 14 Datenschutz 
(1) 1Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die sich 
aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in 
dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der gesetzli-
chen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene Daten von 
Vereinsmitgliedern digital gespeichert: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Geburtsda-
tum, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit. 2Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der 
Maßgabe, dass die Mitglieder mit der Beitrittserklärung zustimmen. 
(2) 1Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehören-
den Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. 
2Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 
(3) 1Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der 
Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organi-
sationszwecken des BLSV. 2Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine 
Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten be-
troffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt. 
(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand gegen 
die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Mit-
gliedern bei Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewäh-
ren. 
(5) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die Kassenge-
schäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen aufbewahrt. 
 
§ 15 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke 
(1) 1Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit die Mit-
gliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist und mindestens zwei Drittel 
der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sind. 2Zur Beschlussfassung selbst ist eine Drei-
viertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. 3Ist die Mitgliederversammlung 
nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen erneut eine Mitgliederversammlung einzuberu-
fen, die unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. 4Darauf ist bei 
der Einladung zur erneuten Mitgliederversammlung hinzuweisen. 
(2) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stellvertreter 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen 
Personen beruft. 
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Bayreuth, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-
zige Zwecke zu verwenden hat. 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
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§ 16 Sprachregelung 
Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereins bei Funktionsbezeichnungen die weibliche 
oder männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle Ämter von Frauen 
oder Männern besetzt werden. 
 
§ 17 Inkrafttreten 
(1) Die Satzung wurde bei der Gründungsversammlung am 25.10.2010 in Bayreuth beschlossen 
und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
(2) Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 17.12.2010 geändert und in der vorlie-
genden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
(3) Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 12.07.2013 in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
(4) Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 26.02.2019 in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
 
 
Unterschrift des 1. Vorsitzenden: 
 
 

 
_________________________________ 
(Dr. Janina Burschka) 
 


